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getvoranschlag für das auf dieses folgende Finanzjahr. 
Der Budgetentwurf sowie der Entwurf des Budgetvor
anschlages werden den Vertragschließenden Seiten späte
stens 40 Tage vor der Kommissionstagung, auf der sie be
raten werden sollen, durch den Präsidenten der Kommis
sion übermittelt

4. Die Kommission legt die von jeder Vertragschließenden 
Seite zum Jahresbudget zu leistenden Beiträge nach fol
gendem Schlüssel fest:
a) ein Drittel der Budgetmittel wird zu gleichen Teilen 

von den Vertragschließenden Seiten erbracht;
b) zwei Drittel der Budgetmittel werden von den Ver

tragschließenden Seiten gemäß ihrem Anteil an den 
Nominalfangmengen im Konventionsgebiet erbracht, 
wie sie in den endgültigen Fangmengenstatistiken des 
Internationalen Rates für Meeresforschung für das 
Kalenderjahr festgehalten sind, das höchstens 24 und 
mindestens 18 Monate vor dem Beginn des Haushalts
jahres endet;

c) jedoch wird der jährliche Beitrag jeder Vertragschlie
ßenden Seite, deren Bevölkerungszahl weniger als 
300 000 beträgt, auf maximal 5 % des Gesamtbudgets 
begrenzt. Nach Anwendung dieser Begrenzungsregel 
wird der verbleibende Teil des Budgets von den ande
ren Vertragschließenden Seiten in Übereinstimmung 
mit den Unterabsätzen a) und b) aufgebracht. Diese 
Regel gilt für die ersten fünf Haushaltsjahre der Kom
mission. Danach ist sie Gegenstand einer jährlichen 
Überprüfung durch diese und kann durch sie mit einem 
von den Vertragschließenden Seiten mit Dreiviertel
mehrheit angenommenen Beschluß geändert werden.

5. Die Kommission notifiziert jeder Vertragschließenden 
Seite den Beitrag, den diese Seite gemäß Absatz 4 dieses 
Artikels zu zahlen hat, sowie den Zeitpunkt, bis zu dem 
laut Festlegung der Kommission dieser Beitrag zu zahlen 
ist.

6. Der Beitrag einer Vertragschließenden Seite, die der Kon
vention im Laufe eines Finanzjahres beitritt, beläuft sich 
für dieses Jahr auf den Teil des in Übereinstimmung mit 
Absatz 4 berechneten Jahresbeitrages, der der Zahl der 
von diesem Jahr verbleibenden vollen Monate entspricht.

7. Beiträge werden in der Währung des Landes gezahlt, in 
dem sich das Büro der Kommission befindet.

8. Eine Vertragschließende Seite, die zu dem von der Kom
mission festgelegten Zeitpunkt mit ihren Beiträgen zwei 
Jahre im Rückstand ist, hat so lange nicht das Recht, im 
Rahmen dieser Konvention an Abstimmungen teilzuneh
men oder Einsprüche geltend zu machen, wie sie ihre Ver
pflichtungen nicht erfüllt hat, es sei denn, daß die Kom
mission auf Ersuchen der betreffenden Vertragschließen
den Seite eine andere Entscheidung trifft.

9. Die Kommission beschließt Regeln für die Handhabung 
ihrer Finanzgeschäfte.

Artikel 18

Die Kommission kann durch Beschluß einer qualifizierten 
Mehrheit das Konventionsgebiet in Bereiche unterteilen, Be
reichsgrenzen verändern sowie die Anzahl der Bereiche vari
ieren, vorausgesetzt, daß solchen Beschlüssen jede Vertrag
schließende Seite zustimmt, die in einem beliebigen Teil des 
betreffenden Gebietes die Fischereijurisdiktion ausübt.

Artikel 19

1. Jede Vertragschließende Seite kann Änderungen dieser 
Konvention vorschlagen. Jeder Änderungsvorschlag wird I

mindestens 90 Tage vor der Tagung, auf der die Vertrag
schließende Seite vorschlägt, ihn zu behandeln, dem Se
kretär zugestellt Der Sekretär übermittelt den Vorschlag 
umgehend an die Vertragschließenden Seiten.

2. Für die Annahme eines Änderungsvorschlages ist eine 
Dreiviertelmehrheit der Vertragschließenden Seiten er
forderlich. Der Wortlaut eines auf diese Weise angenom
menen Änderungsvorschlages wird von der Kommission 
dem Depositar übersandt, der ihn umgehend an die Ver
tragschließenden Seiten weiterleitet.

3. Eine Änderung tritt für die Vertragschließenden Seiten 
120 Tage nach dem Zeitpunkt der Mitteilung durch den 
Depositar über den Erhalt einer schriftlichen Mitteilung 
über die Zustimmung von drei Vierteln der Vertragschlie
ßenden Seiten in Kraft, wenn nicht eine andere Vertrag
schließende Seite den Depositar innerhalb von 90 Tagen, 
gerechnet vom Zeitpunkt der Mitteilung über einen sol
chen Erhalt durch den Depositar, informiert, daß sie die 
Änderung ablehnt. In diesem Fall wird diese für keine 
der Vertragschließenden Seiten wirksam Jede Vertrag
schließende Seite, die eine Änderung abgelehnt hat, kann 
diesen Einspruch jederzeit zurückziehen. Werden alle Ein
sprüche gegen eine Änderung zurückgezogen, wird diese 
für die Vertragschließenden Seiten 120 Tage nach dem 
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Eingangs der letzten Zu
rücknahme durch den Depositar wirksam.

4. Es wird davon ausgegangen, daß eine Seite, die die Kon
vention ratifiziert, annimmt, sie bestätigt oder ihr beitritt, 
nachdem eine Änderung gemäß Absatz 2 angenommen 
wurde, auch die betreffende Änderung angenommen hat.

5. Der Depositar informiert die Vertragschließenden Seiten 
unverzüglich über den Erhalt von Mitteilungen über die 
Billigung von Änderungen, den Erhalt von Mitteilungen 
über Einsprüche oder deren Zurücknahme sowie über das 
Inkrafttreten von Änderungen.

Artikel 20

1. Diese Konvention liegt vom 18. November 1980 bis 28. Fe
bruar 1981 zur Unterzeichnung durch die folgenden Seiten 
auf:

Bulgarien, Kuba, Dänemark in bezug auf die Färöer In
seln, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Finnland, 
die Deutsche Demokratische Republik, Island, Norwegen, 
Polen, Portugal, Spanien, Schweden und die Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken.
Sie wird sobald wie möglich ratifiziert, angenommen oder 
bestätigt, und die Ratifikations-, Annahme- oder Bestäti
gung s urkunden werden bei der Regierung des Vereinig
ten Königreiches von Großbritannien und Nordirland hin
terlegt, die in dieser Konvention als „Depositar“ benannt 
ist

2. Diese Konvention tritt nach der Hinterlegung der Rati
fikations-, Annahme- oder Bestätigungsurkunden von min
destens sieben Unterzeichnern in Kraft, vorausgesetzt, daß 
unter diesen mindestens drei Unterzeichner sind, die in
nerhalb des Konventionsgebietes Fischerei jurisdiktion 
ausüben. Ist die Konvention ein Jahr nach dem Zeitpunkt, 
zu dem sie zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, nicht in 
Kraft getreten, haben jedoch mindestens fünf Unterzeich
ner Ratifikations-, Annahme- oder Bestätigungsurkun
den hinterlegt, von denen zumindest drei Fischerei juris
diktion im Konventionsgebiet ausüben, dann können diese 
Unterzeichner in einem besonderen Protokoll unterein
ander den Zeitpunkt vereinbaren, zu dem diese Konven
tion in Kraft treten soll. In diesem Fall tritt die Konven
tion für jede Seite, die sie nach diesem Zeitpunkt ratifi
ziert, annimmt oder bestätigt, zum Zeitpunkt der Hinter-


